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1 Einleitung: Regionale Wirkungen der Arbeitsmarktpolitik

Die sogenannten „Hartz-Reformen“ haben das Interesse an den regionalen

Wirkungen der Arbeitsmarktpolitik steigen lassen. Dabei geraten verstärkt die inter-

regionalen Mittelströme ins Blickfeld, die dadurch ausgelöst werden, dass in prospe-

rierenden Regionen die Beitrags- und Steuereinnahmen höher als die Ausgaben für

arbeitsmarktpolitische Leistungen sind, während es sich in ökonomisch schwächeren

Regionen umgekehrt verhält. Eine steigende Zahl von wissenschaftlichen Beiträgen

stellt fest, dass die Bundesagentur für Arbeit quasi automatisch ökonomische Res-

sourcen umverteile und damit die wirtschaftliche Entwicklung in den strukturschwa-

chen Teilen Deutschlands stabilisiere. Vielen dieser Arbeiten mangelt es jedoch an

einer klaren begrifflichen Unterscheidung zwischen Umverteilung und Stabilisierung,

und auch die regionalen Wirkungen unterschiedlicher Teilbereiche der Arbeitsmarkt-

politik (zum Beispiel der aktiven bzw. der passiven Arbeitsmarktpolitik) werden meist

nicht gesondert untersucht.

An diesen Defiziten setzt der vorliegende Beitrag an; er stellt den zugrundelie-

genden Wirkungsmechanismus anhand eines einfachen Modells dar und gibt vor

dem Hintergrund der theoretischen Überlegungen einen Überblick über die empiri-

sche Literatur. Dabei zeigt die Modellbetrachtung, welche zentrale Rolle die regiona-

le Verteilung der Mittel für die aktive Arbeitsmarktpolitik in diesem Zusammenhang

spielt. Wie der Überblick über die empirische Literatur zeigt, wurden die Bestim-

mungsgründe der regionalen Mittelverteilung im Bereich der aktiven Arbeitsmarktpoli-

tik bislang kaum untersucht. Die nachfolgende, weitgehend theoretische Analyse

kann daher nur ein erster Schritt sein, dem eine empirische Überprüfung der Mittel-

verteilung durch die Bundesagentur folgen muss.

Der Aufsatz ist folgendermaßen gegliedert: Abschnitt 2 verdeutlicht den Unter-

schied zwischen interregionaler Umverteilung aufgrund langfristiger Strukturunter-

schiede auf der einen und der Stabilisierung regionaler Schocks, die kurzfristig-

konjunkturelle Ursachen haben, auf der anderen Seite. Die Abschnitte 3 und 4 unter-

suchen dann, wie die Ausgaben für passive bzw. aktive Arbeitsmarktpolitik und ihre

Finanzierung in Deutschland interregionale Mittelströme erheblichen Ausmaßes be-

wirken. Dabei wird nur die beitragsfinanzierte Arbeitsmarktpolitik, also die Arbeitslo-

senversicherung, betrachtet. Die steuerfinanzierten Leistungen für Langzeitarbeitslo-
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se bleiben außen vor. Vor dem Hintergrund der zuvor abgeleiteten theoretischen Er-

kenntnisse stellt Abschnitt 5 die empirische Literatur vor, Abschnitt 6 fasst die Ergeb-

nisse des Beitrags zusammen.

2 Theoretische Grundlagen der Stabilisierung regionaler Schocks durch die

Ausgaben für Arbeitsmarktpolitik und ihre Finanzierung

Arbeitsmarktpolitische Ausgaben und ihre Finanzierung können als automati-

scher Stabilisator regionaler Schocks dienen.1 Dies ist dann der Fall, wenn die Ein-

nahmen in prosperierenden Regionen zu- bzw. die Ausgaben abnehmen, während

es sich in ökonomisch schwächeren Regionen genau umgekehrt verhält. Auf diese

Weise fließen automatisch Mittel von den prosperierenden in die schwächeren Regi-

onen, und regionale Konjunkturschwankungen werden verringert.2 Dabei muss sich

die ökonomisch stärkere Region nicht unbedingt durch positive und die ökonomisch

schwächere Region nicht unbedingt durch negative Wachstumsraten auszeichnen.

Vielmehr kann die ökonomische Stärke bzw. Schwäche auch relativ definiert sein.

Der Mittelfluss setzt auch dann ein, wenn beide Regionen sich im Abschwung oder

beide sich im Aufschwung befinden. Wichtig ist nur, dass die Wachstumsraten sich

unterscheiden. Als Resultat gibt es einen automatischen Mittelfluss von der (absolut

oder relativ) prosperierenden in die (absolut oder relativ) schwächere Region. Wir

nehmen an, dass dadurch die Kaufkraft in ersterer sinkt und in letzterer steigt, so

dass regionale Schocks gedämpft werden.

Dabei ist zunächst auf die grundlegende Unterscheidung zwischen Stabilisie-

rung und Umverteilung hinzuweisen. Es gilt: Sind unterschiedliche Werte einer fiska-

lischen Größe auf das Niveau der regionalen Wirtschaftsleistung zurückzuführen,

dann wirkt sie redistributiv; erklärt jedoch die jeweilige Veränderungsrate der regiona-

len wirtschaftlichen Entwicklung die unterschiedlichen Werte, dann wirkt die fiskali-

sche Größe stabilisierend.3 Um dies zu illustrieren, werden wir im Folgenden ein ein-

faches Modell der Arbeitsmarktpolitik im Föderalismus einführen. Dabei steht der re-

gionale Mittelzu- bzw. -abfluss in Region r über den zentralen Gesamthaushalt für

Arbeitsmarktpolitik im Mittelpunkt. Dieser ist als regionaler Budgetsaldo BAr definiert:

1 Das gilt tendenziell auch für die anderen Zweige der Sozialversicherung. Hier ist es allerdings so, dass haupt-
sächlich die Einnahmen, nicht aber die Ausgaben mit der regionalen Konjunkturentwicklung schwanken, denn die
Rentenzahlungen sind ebenso wie die Ausgaben für Gesundheits- und Pflegedienstleistungen nicht konjunktur-
abhängig.
2 Für eine relativ frühe Bearbeitung dieser Thematik vgl. Melitz, J./Vori, S. (1993).
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BAr = prYr * b – [(1 – pr)Yr] * l [1]

In Gleichung [1] gibt der erste Term die Einnahmen der Bundesagentur in Regi-

on r an, definiert als Produkt aus regionaler Beschäftigungsquote pr, regionalem Ein-

kommen Yr und Beitragssatz b. Entsprechend gibt der zweite Term, der die Lohner-

satzrate l einführt, die regionalen Ausgaben der Bundesagentur an.

Interregionale Umverteilung liegt vor, wenn BAr im langfristigen Mittel von Null

abweicht. Das Ausmaß der interregionalen Umverteilung determiniert somit der Er-

wartungswert von BAr. Regionen, deren E(BAr) im langfristigen Mittel größer bzw.

kleiner als Null ist, werden im Folgenden als Geber- bzw. Nehmerregionen bezeich-

net. Geht man davon aus, dass der Beitragssatz b sowie die Lohnersatzrate l mittel-

und langfristig konstant sind, hängt BAr von der regionalen Lohnsumme prYr ab. Letz-

tere setzt sich aus einer deterministischen und einer stochastischen Komponente zu-

sammen:4

rrrrr YpYp ε+= mit E(εr) = 0 und Σεr = 0 [2]

Die stochastische Komponente ε gibt hier die von asymmetrischen Schocks

verursachten, kurzfristigen Schwankungen der Lohnsumme um ihr langfristiges Mittel

wieder. Geht man davon aus, dass jedem positiven Schock in der einen ein negativer

Schock gleichen Ausmaßes in der anderen Region gegenübersteht, gleichen sich die

stochastischen Terme εr in jeder Periode genau aus. Vor diesem Hintergrund ist εr

Ansatzpunkt für die Untersuchung der stabilisierenden Wirkung des regionalen Bud-

getsaldos BAr. Dort wird der deterministische Term für die beiden Regionen in der

Föderation als identisch angenommen. Auf diese Weise unterscheiden sich die regi-

onalen Lohnsummen nur durch ihre jeweiligen stochastischen Terme εr. Da der Er-

wartungswert von E(εr) Null ist und der deterministische Term als in beiden Regionen

identisch angenommen wird, ist demzufolge auch der Erwartungswert des regionalen

3 Vgl. Goodhart, C./Smith, S. (1993), S. 419.
4 Vgl. Büttner, Th. (1999), S. 1.
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Budgetsaldos BAr in beiden Regionen gleich. Unter diesen Annahmen hat die Ar-

beitslosenversicherung zwar Stabilisierungs-, aber keine Umverteilungswirkungen.

Betrachtet man dagegen die interregionale Umverteilung, rückt die deterministi-

sche Komponente der regionalen Lohnsumme in den Mittelpunkt des Interesses.

Grundlegende Annahme dabei ist, dass sich die Regionen einer Föderation in ihrer

ökonomischen Leistungsfähigkeit langfristig unterscheiden. Langfristige Unterschiede

in der deterministischen Komponente der Lohnsumme bewirken, dass auch der Er-

wartungswert des Budgetsaldos von Null abweicht: Es kommt zu interregionaler Um-

verteilung.

Abbildung 1: Kurzfristig-konjunkturelle und langfristig-strukturelle regionale Budget-

salden der Bundesagentur für Arbeit

Abbildung 1 verdeutlich dies: Die gestrichelten Linien BA1
de

stehen hier für den Teil des jeweiligen regionalen Budgetsaldos, de

Disparitäten in der regionalen Lohnsumme resultiert. Die Entwick
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chen regionalen Budgetsaldos BA1 bzw. BA2 ergibt sich als Summe seiner determi-

nistischen Komponente BA1
determ. bzw. BA2

determ. und seiner stochastischen Kompo-

nente ε1 bzw. ε2. Das Ausmaß der interregionalen Umverteilung determinieren

BA1
determ. bzw. BA2

determ.: Region 1 hat langfristig in jeder Periode Mittelabflüsse in

Höhe von BA1
determ. , Region 2 kann Mittelzuflüsse in Höhe von BA2

determ. verzeich-

nen.

Der vorliegende Aufsatz ist den stabilisierungspolitischen Aspekten gewidmet

und untersucht theoretisch, inwieweit die Ausgaben für Arbeitsmarktpolitik und deren

Finanzierung als automatischer Stabilisator regionaler Schocks in Deutschland wir-

ken. Aus Gründen der Übersichtlichkeit stehen dabei die beitragsfinanzierten Aktivi-

täten der Bundesagentur für Arbeit (BA) im Vordergrund. Unter passiver Arbeits-

marktpolitik wird folglich allein die Zahlung des Arbeitslosengeldes I, unter aktiver Ar-

beitsmarktpolitik jede beitragsfinanzierte Tätigkeit in den Bereichen Beratung, Ver-

mittlung, Bildung und Arbeitsbeschaffung verstanden. Steuerfinanzierte Lohnersatz-

leistungen wie das Arbeitslosengeld II und für dessen Bezieher angebotene Maß-

nahmen aus dem Bereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik werden nicht behandelt.

Tabelle 1 vermittelt einen Eindruck von der Größenordnung derjenigen interre-

gionalen Mittelströme, die durch die beitragsfinanzierte Tätigkeit der Bundesagentur

für Arbeit ausgelöst werden. Es zeigt sich, dass erhebliche Summen fließen. Den-

noch dürfen die interregionalen Mittelflüsse nicht überinterpretiert werden. Aus ihrer

Höhe kann nur unter Zuhilfenahme einiger Annahmen auf die erwarteten Stabilisie-

rungswirkungen geschlossen werden.

Bei der bisherigen Darstellung fand nämlich ausschließlich das Konzept der

formalen regionalen Budgetinzidenz Verwendung. Die regionale Saldierung von Ein-

nahmen und Ausgaben der Arbeitslosenversicherung und damit die Bestimmung des

interregionalen Mittelflusses erfolgt, ohne dessen ökonomische Wirkungen zu unter-

suchen. Will man hingegen die effektive regionale Budgetinzidenz der Arbeitslosen-

versicherung ermitteln, müssen die Wirkungen des interregionalen Mittelflusses auf

die jeweiligen Regionalwirtschaften über die reinen monetären Entzugs- und Zufüh-

rungseffekte hinaus analysiert werden. Erforderlich wäre eine regionale Multiplikator-
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analyse, welche die kontraktiven bzw. expansiven Effekte der beschriebenen Mittel-

flüsse in der Aufschwung- bzw. Abschwungregion untersucht.5

Die Ausführungen in diesem Aufsatz beschränken sich auf die Analyse der for-

malen regionalen Inzidenz des Budgets der Bundesagentur für Arbeit. Eine regionale

Multiplikatoranalyse als Voraussetzung für die Bestimmung der effektiven Inzidenz

wird nicht vorgenommen.6 Statt dessen gilt die Prämisse, dass sich formale und ef-

fektive Budgetinzidenz im Falle der Arbeitsmarktpolitik weitgehend gleichläufig entwi-

ckeln und zumindest das gleiche Vorzeichen aufweisen. Von einem formalen regio-

nalen Budgetüberschuss bzw. -defizit wird folglich auf einen effektiven regionalen

Budgetüberschuss bzw. ein effektives regionales Budgetdefizit geschlossen, ohne

dass formale und effektive Inzidenz in ihrer Höhe übereinstimmen müssen. Des Wei-

teren wird von einem effektiven Budgetüberschuss bzw. –defizit auf eine Senkung

bzw. Erhöhung der regionalen Kaufkraft geschlossen, welche zur Dämpfung des re-

gionalen Schocks beiträgt, der den interregionalen Mittelfluss ausgelöst hat. Die for-

male Feststellung eines regionalen Überschusses bzw. Defizits genügt somit, um

kontraktive bzw. expansive Wirkungen bezüglich der regionalen Wirtschaftsentwick-

lung festzustellen. Vor diesem Hintergrund sollen die nachfolgenden Ausführungen

rechnerische regionale Budgetsalden der Bundesagentur für Arbeit und deren Be-

stimmungsgründe sowohl für die passive als auch die aktive Arbeitsmarktpolitik iden-

tifizieren.

Tabelle 1: Formale regionale Inzidenz von Einnahmen und Ausgaben der BA 2003

Einnahmen Ausgaben Saldo (BAr)

Land Mio. € Je
Einwohner

Mio €. Mio. € Je
Einwohner

Baden-Württ. 6.901 645 4.558 2.344 219

Bayern 7.806 628 6.238 1.568 126

Berlin 1.655 488 2.793 -1.138 -336

Brandenburg 1.259 489 2.652 -1.393 -541

Bremen 346 522 501 -154 -233

Hamburg 1.042 601 1.002 41 23

Hessen 3.883 638 2.963 920 151

5 Vgl. Biehl, D./Ullrich, H./Wolf, W. (1988), S. 25ff.
6 Vgl. dazu Ortmann, F. (1973) sowie Zimmermann, H. (1981).
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Meckl.-Vorp. 789 455 1.939 -1.150 -664

Niedersach-
sen

4.362 546 4.074 288 36

NRW 10.391 575 9.629 762 42

Rheinland-Pf. 2.312 570 1.910 401 99

Saarland 569 536 518 51 48 

Sachsen 2.023 468 4.290 -2.268 -525

Sachsen-
Anh.

1.180 468 2.822 -1.641 -651

Schleswig-
Hol.

1.512 536 1.599 -87 -31

Thüringen 1.134 478 2.436 -1.302 -548

Bund 47.164 571 49.924 -2.760 -33

West
(ohne Berlin)

39.124 596 32.992 6.132 93

Ost 8.040 475 16.932 -8.892 -526

Quelle: Blos, K. (2006a), S. 3.

3 Theoretische Betrachtung der passiven Arbeitsmarktpolitik und ihrer re-

gionalen Stabilisierungswirkungen7

Im Folgenden wird vereinfachend angenommen, dass es keine nationalen,

sondern nur regionale Konjunkturschwankungen gibt.8 Im einfachsten Fall setzt sich

eine Föderation F aus zwei gleich großen Regionen (r = 1,2) zusammen.9 Hier ergibt

sich nun das nationale Sozialprodukt Yf als Summe der beiden regionalen Sozialpro-

dukte Y1 und Y2:
10

7 Die Darstellung in diesem Kapitel könnte den falschen Eindruck erwecken, dass die Arbeitsmarktpolitik der
Bundesagentur vollständig beitragsfinanziert ist. Das ist falsch. Es gibt noch andere, oftmals zweckgebundene
Einnahmequellen der BA, zum Beispiel Umlagen im Bereich der Winterbauförderung. Da aber über 90% des
Haushaltes aus Beiträgen bestritten werden, stehen im folgenden Beitragseinnahmen und die beitragsfinanzier-
ten Ausgaben der BA im Vordergrund. Vgl. Deinzer, R. (2004), S.264.
8 Für eine systematische Gegenüberstellung interregionaler und intertemporaler Lastenverschiebung zur Stabili-
sierung regionaler bzw. nationaler Konjunkturschwankungen vgl. Fatas, A. (1998). Vgl. dazu auch Bayoumi,
T./Masson, P. (1997), S. 154.
9 Für eine Untersuchung des Einflusses von Größenunterschieden zwischen den Bundesländern auf die Stabili-
sierung asymmetrischer Schocks in Deutschland vgl. Konrad, K./Seitz, H. (2003).
10 Zur Grundkonstruktion dieses Modells vgl. zum Beispiel Kurz, C. (2000), S. 3ff.
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Yf = Y1 + Y2 [3]

Konjunkturschwankungen auf nationaler bzw. regionaler Ebene äußern sich als

Veränderungen des jeweiligen Sozialproduktes ∆Yf, ∆Y1 und ∆Y2. Um regionale Kon-

junkturschwankungen abzubilden, die nicht mit nationalen Konjunkturschwankungen

einhergehen, muss angenommen werden, dass der Zunahme des Sozialproduktes in

einer Region immer eine gleich große Abnahme des Sozialproduktes in der anderen

Region gegenübersteht.11 Es gilt:

∆Yf = ∆Y1 + ∆Y2 = 0 [4]

Die regionalen Stabilisierungswirkungen der passiven Arbeitsmarktpolitik sollen

vor diesem Hintergrund am Beispiel einer Volkswirtschaft dargestellt werden, in der

Arbeit der einzige Produktionsfaktor ist. Wenn der Produktionsfaktor Arbeit voll aus-

gelastet ist, wird ein auf 1 normiertes Potentialeinkommen erwirtschaftet. pf steht für

die nationale Beschäftigungsquote und gibt die Auslastung des Produktionsfaktors

Arbeit in der gesamten Föderation an. Im Folgenden steht der Begriff „Föderation“ für

die nationale bzw. zentrale Ebene. Die staatlichen Einheiten auf der dezentralen E-

bene werden als Bundesländer bzw. Regionen bezeichnet.

In den beiden Regionen wird je nach regionaler Konjunkturlage die regionale

Beschäftigungsquote und damit die regionale Auslastung des Produktionsfaktors Ar-

beit pr erreicht. Es gilt:

pf = 0,5 * (p1 + p2) [5]

Abhängig von der Auslastung des Produktionsfaktors Arbeit wird ein Inlands-

produkt yf bzw. yr erwirtschaftet, das sich als Produkt aus der nationalen bzw. regio-

nalen Beschäftigungsquote und dem Potentialeinkommen in Höhe von 1 ergibt. In-

landsprodukt und Beschäftigungsquote sind somit identisch. Von Veränderungen der
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Beschäftigungsquote kann ohne weiteres auf Veränderungen des Inlandsproduktes

geschlossen werden. Regionale Konjunkturschwankungen wirken sich dann folgen-

dermaßen aus:

yf = pf = 0,5 * (p1 + p2) = 0,5 * (y1 + y2) [6]

Grundsätzlich gilt p1 = p2 = pf. Wenn es keine regionalen Konjunkturschwankun-

gen gibt, ist die Beschäftigungsrate also in den beiden Regionen und somit auch in

der gesamten Föderation gleich. Regionale Konjunkturschwankungen äußern sich in

Änderungen der regionalen Beschäftigungsquoten (∆p). Im Folgenden wird Region 1

als die Aufschwungregion und Region 2 als die Abschwungregion betrachtet. Regio-

nale Konjunkturschwankungen wirken sich dann folgendermaßen aus:

y1 = p1 + ∆p1 , y2 = p2 + ∆p2

Wegen ∆p1 = – ∆p2 gilt:

y1 = p1 + ∆p , y2 = p2 - ∆p [7]

Da von nationalen Konjunkturschwankungen abstrahiert wird, schwankt das

Sozialprodukt auf föderaler Ebene nicht:

yf = pf = 0,5 (p1 + ∆p + p2 – ∆p) = 0,5 (p1 + p2) [8]

Das Modell wird nun um eine Arbeitslosenversicherung erweitert, die von den

Beschäftigten einen einkommensbezogenen Beitrag mit dem Beitragssatz b erhebt

und den Arbeitslosen ein Arbeitslosengeld in Höhe der Lohnersatzrate λ zahlt. Die

11 Auf Theorie und Empirie regionaler Konjunkturschwankungen wird hier nicht weiter eingegangen. Vgl. Heine, J.
(2002).
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Bemessungsgrundlage, auf die b und λ bezogen sind, ist ein in allen Regionen glei-

ches Pro-Kopf-Einkommen eines beschäftigten Arbeitnehmers, welches auf 1 nor-

miert ist. Das normierte Pro-Kopf-Einkommen spiegelt im Modell wider, dass die

Löhne als kurz- und mittelfristig fix angenommen werden und sich demzufolge nicht

aufgrund der regionalen Schocks ändern. Deshalb schwanken die Beitragseinnah-

men in einer Region nur mit der aktuellen Beschäftigung, nicht aber dem aktuellen

Lohnniveau. Zudem schwanken die Arbeitslosengeldzahlungen nur mit der Arbeitslo-

sigkeit, nicht aber mit dem Lohnniveau der Vorperiode.

Unter diesen Voraussetzungen ergibt sich der regionale Budgetsaldo der Bun-

desagentur für Arbeit in Region r (BAr) als Differenz aus Einnahmen und Ausgaben

der Bundesagentur in dieser Region:

BAr = pr b – (1 – pr) λ [9]

Es gilt die Budgetrestriktion, dass der Haushalt der Bundesagentur in jedem

Jahr ausgeglichen sein muss. Eine Kreditaufnahme und -rückzahlung bzw. Rückla-

genbildung und -auflösung sind an dieser Stelle der Diskussion sachlich noch nicht

notwendig, weil es keine aggregierten Schocks und somit keinen Grund für Budget-

defizite bzw. -überschüsse gibt. Der Beitragssatz (b) und die Lohnersatzrate (λ) sind

so festgelegt, dass die Budgetrestriktion erfüllt ist. Einnahmen und Ausgaben der Ar-

beitslosenversicherung müssen sich in jeder Periode genau ausgleichen:

pf b = (1 – pf) λ [10]

Geht man davon aus, dass die Lohnersatzrate aufgrund längerfristiger sozialpo-

litischer Überlegungen fix ist, muss der Beitragssatz (b) in jeder Periode entspre-

chend der föderalen Beschäftigungsquote (pf) so angepasst werden, dass die Bud-

getrestriktion erfüllt ist.12 Es ergibt sich:

12 Vgl. dazu von Hagen, J./Hammond, G. (1998), S. 340 und Melitz, J./Vori, S. (1993), S. 87.
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λ
F

F

p

p
b

−= 1
[11]

Steigt die regionale Beschäftigungsquote in Region 1 (p1) aufgrund eines regio-

nalen Konjunkturaufschwungs um den Wert ∆p und sinkt sie in Region 2 aufgrund

eines regionalen Konjunkturabschwungs um den Wert ∆p, dann ergeben sich die re-

gionalen Budgetsalden der Bundesagentur für Arbeit folgendermaßen:

λ
λ
)1()(

)1()(
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[12]

Unter Berücksichtigung von Gleichung [11] ergibt sich für die Budgetsalden:

ff
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[13]

An dieser Stelle ist noch einmal ein gesonderter Blick auf die Größe ∆p erfor-

derlich. ∆p ist der Ausdruck des asymmetrischen Schocks, welcher die interregiona-

len Mittelströme über den Haushalt der Bundesagentur für Arbeit auslöst. Am Bei-

spiel eines Nachfrageschocks soll dies verdeutlicht werden. Wenn in einer Feriensai-

son die Touristen an der Nordseeküste ausbleiben und ihren Urlaub statt dessen in

den Alpen verbringen wollen, reagiert die jeweilige regionale Beschäftigung auf die-

sen negativen bzw. positiven Schock. An der Nordseeküste sinkt sie um ∆p, während

sie in den Alpen um ∆p steigt. Das ist jedoch nur der erste Impuls. Im Zuge von Mul-

tiplikatoreffekten können Kettenreaktionen einsetzen, die die Beschäftigung an der

Nordsee über ∆p hinaus weiter sinken und in den Alpen über ∆p hinaus weiter stei-

gen lassen. Der interregionale Mittelstrom über den BA-Haushalt – ausgedrückt

durch BAr – wirkt dem entgegen. Eine Rückwirkung auf die Größe ∆p gibt es jedoch
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nicht. ∆p steht am Anfang des Prozesses und löst ihn aus, steht aber im Gegensatz

zu der sich letztendlich als Ergebnis des Multiplikatorprozesses einstellenden regio-

nalen Beschäftigung pr nicht in einem interdependenten Verhältnis zu BAr. Deshalb

kann ∆p in Gleichung [13] auf der rechten Seite als unabhängige, in ihrer Größe fixe

Variable erscheinen.

Gleichung [13] bildet die regionalen Salden des Budgets der Bundesagentur

und damit die formale regionale Budgetinzidenz ab. Für die Interpretation der beiden

Teilgleichungen ist wichtig, dass annahmegemäß gilt: p1 = p2 = pf. Somit ist BA1 posi-

tiv und BA2 negativ. Das bedeutet, dass Region 1 einen Mittelabfluss in Höhe von

BA1 und Region 2 einen Mittelzufluss in Höhe von BA2 zu verzeichnen hat. Wie oben

dargestellt wird angenommen, dass der Mittelabfluss in Region 1 kontraktiv und der

Mittelzufluss in Region 2 expansiv wirkt, dass also von der formalen auf die effektive

regionale Budgetinzidenz geschlossen wird. Gleichung [13a/b] bildet somit die Funk-

tion einer zentralen Arbeitslosenversicherung als automatischer Stabilisator der regi-

onalen Wirtschaftsentwicklung ab.

Um abzuleiten, mit welchen Stabilisierungswirkungen die regionalen Budgetsal-

den der Bundesagentur gemäß Gleichung [13a/b] verbunden sind, muss die Entwick-

lung der regionalen Inlandsprodukte im Konjunkturzyklus vor und nach Einführung

einer Arbeitslosenversicherung verglichen werden. Nach Einführung einer Arbeitslo-

senversicherung ergibt sich das regionale verfügbare Einkommen in Region 1 bzw.

Region 2 als Summe aus verfügbarem Einkommen der Beschäftigten und der Ar-

beitslosen:

λ
λ
)1()1(

)1()1(

222

111

pbpy

pbpy
v

v

−+−=

−+−=
[14]

Konjunkturschwankungen wirken sich als Schwankungen der regionalen Be-

schäftigungsquoten in Höhe von ∆p folgendermaßen aus:

λ
λ
)1()1)((

)1()1)((

222

111
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ppbppy
v
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∆−−+−∆+=
[15]
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Gleichung [15] gibt die Auswirkungen der regionalen Konjunkturschwankungen

auf die verfügbaren regionalen Einkommen nach Einführung einer Arbeitslosenversi-

cherung wieder. Vor Einführung der Arbeitslosenversicherung wirkten sich regionale

Konjunkturschwankungen gemäß Gleichung [7] direkt auf die regionalen Einkommen

aus. Es galt: ∆y1 = ∆p und ∆y2 = -∆p. Die Differenz zwischen [15] und [14] stellt die

konjunkturellen Schwankungen der verfügbaren regionalen Einkommen nach Einfüh-

rung einer Arbeitslosenversicherung dar:

)1(

)1(

2

1

f

v

f

v

p
py

p
py

λ

λ

−∆−=∆

−∆=∆
[16]

Vor Einführung der Arbeitslosenversicherung schwankten die regionalen Ein-

kommen proportional zu den konjunkturellen Schwankungen der regionalen Beschäf-

tigungsquoten ∆p. Gleichung [16] zeigt, dass die Schwankungen durch Einführung

einer Arbeitslosenversicherung vermindert werden: Die Schwankung der regionalen

Beschäftigungsquote wird mit dem Wert in der Klammer multipliziert. Von einer Min-

derung ist deshalb zu sprechen, weil der Wert in der Klammer für λ < pf zwischen

Null und 1 liegt. (1 – λ/pf) steht somit für die stabilisierende Wirkung des regionalen

Budgetsaldos.

Als Ergebnis der Überlegungen in diesem Abschnitt lässt sich festhalten: Eine

einfache Arbeitslosenversicherung mit den Parametern b und λ und der Verpflich-

tung, ihren Haushalt jährlich durch Anpassung des Beitragssatzes auszugleichen,

verringert automatisch die konjunkturellen Schwankungen der regionalen verfügba-

ren Einkommen. Mit dieser Feststellung enden nahezu alle Untersuchungen, die sich

mit den regionalen Stabilisierungswirkungen einer Arbeitslosenversicherung befas-

sen. Die folgenden Abschnitte gehen einen Schritt weiter, indem aktive Arbeitsmarkt-

politik als zusätzlicher Parameter eingeführt und die Annahme des jährlichen Bud-

getausgleichs modifiziert wird.
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4 Einbeziehung der aktiven Arbeitsmarktpolitik in die theoretische Analyse

4.1 Ermessens- versus Pflichtleistungen: Unterschiede zwischen aktiver und

passiver Arbeitsmarktpolitik

4.1.1Unterschiede in der Struktur der Ausgaben

Bei der Einbeziehung der aktiven Arbeitsmarktpolitik in die Analyse ist ein we-

sentlicher Unterschied zur passiven Arbeitsmarktpolitik zu berücksichtigen. Das Ar-

beitslosengeld I ist eine Pflichtleistung, auf die Arbeitslose einen Rechtsanspruch

haben, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Im Gegensatz dazu zählen die

Leistungen der aktiven Arbeitsmarktpolitik zu den sogenannten Kannleistungen, de-

ren Gewährung im Ermessen der Arbeitsverwaltung liegt. Dies hat zweierlei Konse-

quenzen: Zum einen unterscheiden sich aktive und passive Arbeitsmarktpolitik in der

Struktur der Ausgaben. Zum anderen erfolgt die Ermittlung der Budgetinzidenz im

Bereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik grundsätzlich anders als im Fall des Arbeits-

losengeldes.13

Generell erhält jeder Arbeitslose, der bestimmte Voraussetzungen erfüllt und

Ansprüche an die Arbeitslosenversicherung erworben hat, Arbeitslosengeld I. Im

Rahmen des in Abschnitt 3 eingeführten Modells ist die Struktur der regionalen bzw.

föderalen Ausgaben für passive Arbeitsmarktpolitik dann offensichtlich: Die Ausga-

ben für Arbeitslosengeld I (Apass) sind das Produkt aus dem Anteil der Arbeitslosen

an der jeweiligen Bevölkerung (1 – pf bzw. 1 – pr), der Lohnersatzrate (λ) und dem

Einheitslohn bzw. Potentialeinkommen von 1. Dabei gehen wir weiterhin davon aus,

dass die Lohnersatzrate (λ) aufgrund längerfristiger sozialpolitischer Erwägungen

festgelegt wird und deshalb für unsere Analyse als fix angenommen werden kann:

λ

λ

)1(

)1(

r
pass

r

f
pass
f

pA

pA

−=

−=
[19]

13 Auf die Frage, ob aktive Arbeitsmarktpolitik überhaupt durch Beiträge – oder nicht besser durch Steuern – fi-
nanziert werden sollte, wird hier nicht weiter eingegangen. Diese Frage ist schon seit dem Inkrafttreten des Ar-
beitsförderungsgesetzes (AFG) Gegenstand heftiger Diskussionen. Vgl. zum Beispiel Schmid, G. (1986) und
Lampert, H. (1989).
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Im Gegensatz dazu liegt es in der Natur von Ermessensleistungen begründet,

dass die Struktur der Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik (Aakt) weniger eindeutig

bestimmbar ist. Im Fall der aktiven Arbeitsmarktpolitik liegt es nämlich im Ermessen

der Arbeitsverwaltung, sowohl den Anteil der geförderten Arbeitslosen (u) als auch

die Ausgaben je Geförderten (κ) festzulegen. Es gilt:

rrr
akt
r

fff
akt
f

upA

upA

κ

κ

)1(

)1(

−=

−=
[20]

Die Ausgaben für die aktive Arbeitsmarktpolitik ergeben sich als Produkt aus

dem Anteil der Arbeitslosen (1 – p), dem Anteil der geförderten Arbeitslosen (u) und

den Ausgaben je geförderten Arbeitslosen (κ). κ ist dabei wie die Lohnersatzrate (λ)

auf den standardisierten Einheitslohn Y=1 bezogen. Ein Beschäftigter erhält einen

Lohn von 1. Damit ist das Potentialeinkommen, welches bei einer hundertprozenti-

gen Auslastung des Faktors Arbeit erzielt wird, ebenfalls 1. Ein κ-Wert von beispiels-

weise 0,1 bedeutet, dass die Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik je Geförderten

10% des Einheitslohnes – also 0,1 – betragen.

4.1.2Unterschiede bei der Ermittlung der regionalen Budgetinzidenz: Modifizie-

rung der Annahmen über den jährlichen Budgetausgleich

Die Gesamtausgaben für die Pflichtleistung Arbeitslosengeld auf nationaler

bzw. regionaler Ebene ergeben sich als Summe aller individuellen Rechtsansprüche.

Wieviel Geld hingegen auf nationaler bzw. regionaler Ebene für Maßnahmen der ak-

tiven Arbeitsmarktpolitik zur Verfügung gestellt wird, liegt – wie dargestellt – im Er-

messen der Bundesagentur und muss daher in zwei Schritten ermittelt werden.14 Zu-

nächst ist festzustellen, welcher Betrag im Budget der Bundesagentur insgesamt, al-

so für die gesamte Föderation, zur Verfügung gestellt wird. Dies ist Gegenstand von

Abschnitt 4.2. Danach wird in Abschnitt 4.3 untersucht, wie dieser Betrag auf die ein-

zelnen Bundesländer verteilt wird. Erst wenn dies bekannt ist, können Aussagen ü-

ber die regionalen Stabilisierungswirkungen der Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpo-

litik gemacht werden.
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Für die Ermittlung der Budgetinzidenz im Bereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik

ist zusätzlich die Betrachtung der Einnahmenseite notwendig. Hier gibt es auf den

ersten Blick keine Unterschiede zur passiven Arbeitsmarktpolitik, da nur die aus dem

Haushalt der Bundesagentur, also durch Beiträge finanzierten Leistungen der aktiven

Arbeitsmarktpolitik betrachtet werden. Das Beitragsaufkommen muss also ausrei-

chen, um sowohl das Arbeitslosengeld als auch die Programme der aktiven Arbeits-

marktpolitik zu finanzieren. Gerade diese Finanzierung von Pflicht- und Ermessens-

leistungen aus derselben Quelle ist Ausgangspunkt der weiteren Überlegungen. Sie

beruhen auf der Annahme, dass nicht nur die Lohnersatzrate (λ), sondern auch der

Beitragssatz (b) mittel- und langfristig gegeben sind. Die bisherigen Änderungen der

beiden Größen in den vergangenen Jahrzehnten legen eine solche Annahme nahe.

Während Änderungen der Lohnersatzrate15 in der Regel sozialpolitisch motiviert sind,

finden Anpassungen des Beitragssatzes16 so selten statt, dass ein eindeutiges Mus-

ter kaum erkennbar ist. Beiden Variablen ist jedoch gemeinsam, dass eine jährliche

Anpassung mit dem Ziel des Budgetausgleichs keinesfalls festzustellen ist. Wir ge-

hen also nicht mehr davon aus, dass der Beitragssatz (b) jährlich so angepasst wird,

dass das Budget der Bundesagentur ausgeglichen ist. Statt dessen sollen die Bei-

tragseinnahmen mittel- und langfristig für die Finanzierung der passiven und der akti-

ven Arbeitsmarktpolitik ausreichen.

4.2 Ermittlung der insgesamt für aktive Arbeitsmarktpolitik verfügbaren Mittel

Vor diesem Hintergrund gilt im Folgenden als föderale Budgetrestriktion, dass

die Beitragseinnahmen (b pf) der Summe aus den Ausgaben für aktive Arbeitsmarkt-

politik (Aakt
f ) und den Arbeitslosengeld-Zahlungen entsprechen müssen:

)1( f
akt
ff pAbp −+= λ [21]

14 Für eine frühe Beschäftigung mit dieser Thematik vgl. Bruche, G./Reissert, B. (1986), S. 289ff.
15 In der Realität hängt die effektive Höhe der Lohnersatzleistung „Arbeitslosengeld“ nicht nur von der Lohnersatz-
rate, sondern auch von den vorgeschriebenen Anwartschaftszeiten und der jeweiligen Bezugsdauer ab. Davon
wird hier aber abstrahiert.
16 So gab es zum Beispiel von 1993 bis Anfang 2007 – trotz erheblicher Schwankungen der Einnahmen und Aus-
gaben – keine einzige Beitragssatzänderung.
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Da der Beitragssatz (b) und die Lohnersatzrate (λ) als fix angenommen werden

und sich die föderale Beschäftigungsquote (pf) als Ergebnis der exogenen Konjunk-

turentwicklung ergibt, kann der Budgetausgleich nur über Anpassungen der Ausga-

ben für aktive Arbeitsmarktpolitik (Af
akt) erfolgen.

Ein Budgetausgleich auf föderaler Ebene ist hier nur deshalb von Interesse,

weil wir vorübergehend eine bisher gültige Annahme außer Kraft setzen. Dabei han-

delt es sich um die Annahme, dass dem Konjunkturaufschwung in der einen Region

ein quantitativ gleicher Abschwung in der anderen Region gegenübersteht. Dann he-

ben sich die regionalen Konjunkturschwankungen gegenseitig auf, und es gibt keine

Konjunkturschwankungen auf Ebene der Föderation.17 Im laufenden Unterabschnitt

gehen wir ausnahmsweise davon aus, dass es nicht nur regionale, sondern auch fö-

derale Konjunkturschwankungen gibt.18

Dies ist notwendig, um eine Konsequenz der „Ermessenseigenschaft“ aktiver

Arbeitsmarktpolitik darzustellen: Die Höhe der Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpoli-

tik kann im Konjunkturzyklus jeweils so angepasst werden, dass Schwankungen der

Ausgaben für passive Arbeitsmarktpolitik ausgeglichen werden. Im Abschwung sinkt

pf, und die Beitragseinnahmen nehmen ab, während die Ausgaben für Arbeitslosen-

geld steigen. Bleibt der Bundesagentur in diesem Fall die Möglichkeit der Kreditauf-

nahme verschlossen, muss sie die Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik senken.

Im umgekehrten Fall steigt pf, die Beitragseinnahmen steigen ebenfalls, und die Ar-

beitslosengeld-Zahlungen gehen zurück. Wenn die Bundesagentur jetzt keine Rück-

lagen bildet, muss sie die Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik erhöhen. Die Aus-

gaben für aktive Arbeitsmarktpolitik werden also auf föderaler Ebene zum Instrument

des Budgetausgleichs im Konjunkturzyklus.19 Der Budgetausgleich auf zentraler E-

bene erfolgt in einem solchen Gedankenmodell also nicht über den Konjunkturzyklus

hinweg, sondern jährlich.

Dieser modelltheoretische Spezialfall erscheint auf den ersten Blick nicht reali-

tätsnah. Er setzt nicht nur voraus, dass die Bundesagentur die ihr zur Verfügung ste-

henden Instrumente des intertemporalen Budgetausgleiches (Rücklagenauf-/-abbau,

17 Für eine analytische und empirische Abgrenzung zwischen interregionaler und intertemporaler Stabilisierung
vgl. Fatas, A. (1998), S. 172ff.
18 Für eine frühe kritische Beschäftigung mit der Finanzierung der Arbeitsmarktpolitik in Deutschland vgl. Lampert,
H. (1989).
19 Vgl. Schmähl, W. (1997), S. 145 und Schmid, G. (1986).
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Bundesdarlehen/-zuschuss) nicht nutzt, sondern auch, dass ausgerechnet die Mittel

für aktive Arbeitsmarktpolitik prozyklisch angepasst werden.20 In der Konsequenz

würden bei guter Arbeitsmarktlage relativ viel und bei schlechter Arbeitsmarktlage re-

lativ wenig Mittel zur Verfügung stehen. Eine Betrachtung des Anteils der aktiven Ar-

beitsmarktpolitik an den BA-Gesamtausgaben in den vergangenen Jahrzehnten

stützt jedoch genau diesen Schluss: Die relativen Ausgaben für aktive Arbeitsmarkt-

politik haben in Rezessionsjahren tendenziell ab- und in Aufschwungjahren tenden-

ziell zugenommen.21 So sank der Anteil der Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik

am gesamten Etat der Bundesagentur in den Rezessionsjahren 1975, 1982 und

1993 jeweils auf ein Minimum von etwa 20 % ab, während er in den Aufschwungpe-

rioden (zweite Hälfte der achtziger Jahre bis zum „Einheitsboom“ und „New Econo-

my“-Boom 1999/2000) jeweils Höchststände von etwa 40 % erreichte.

Die Anpassung der Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik im Rahmen des

jährlichen Budgetausgleiches ist also ein in der Realität zu beobachtendes Phäno-

men, welches hier zumindest Erwähnung finden soll. Da es jedoch allein für die Sta-

bilisierungseigenschaften der Arbeitsmarktpolitik auf nationaler Ebene, nicht aber auf

regionaler Ebene Konsequenzen hat, kann im folgenden auf eine weitere Betrach-

tung dieses Phänomens verzichtet werden. Die Gesamthöhe der für aktive Arbeits-

marktpolitik verfügbaren Mittel wird als gegeben vorausgesetzt. Eine andere Vorge-

hensweise in Form der expliziten modelltheoretischen und empirischen Berücksichti-

gung dieser Größe wäre nur erforderlich, wenn es einen Zusammenhang zwischen

der Höhe der Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik insgesamt und ihrer regionalen

Verteilung gäbe. So wäre es beispielsweise denkbar, dass in allen Regionen grund-

sätzlich ein gleicher Sockelbetrag ausgegeben wird. Jedoch immer, wenn darüber

hinaus Geld zur Verfügung steht, werden die nach Zuteilung des Sockelbetrages

verbleibenden Mittel den Regionen mit besonders schlechter Arbeitsmarktlage zuge-

teilt. In diesem Fall gäbe es einen systematischen Zusammenhang zwischen Mittel-

höhe und regionaler Verteilung. Davon wird im Folgenden aber abstrahiert.

20 Eine frühe Untersuchung dieser Thematik bietet Hardes, H.-D. (1983), S. 47f. und S. 50.
21 Vgl. dazu auch Zerche, J./Schönig, W./Klingenberger, D. (2000), S. 127ff.
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4.3 Regionale Mittelverteilung durch die Bundesagentur für Arbeit

4.3.1Theoretische Grundlagen

Auf Basis der grundsätzlichen Überlegungen zu den besonderen Charakteristi-

ka aktiver Arbeitsmarktpolitik sollen nun deren regionale Stabilisierungswirkungen

ermittelt werden. Dazu wird die Prämisse wieder eingeführt, dass sich die regionalen

Konjunkturschwankungen in den beiden Modellregionen genau ausgleichen, dass es

also keine nationalen Konjunkturschwankungen gibt. Die beschriebene prozyklische

Anpassung der Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik im Konjunkturzyklus ist daher

nicht notwendig. Bestehen bleiben jedoch die Annahmen bezüglich λ und b. Es wird

weiter davon ausgegangen, dass die Lohnersatzrate (λ) aus sozialpolitischen Erwä-

gungen resultiert und der Beitragssatz (b) mittel- bis langfristig so kalkuliert ist, dass

über die sozialpolitisch motivierte passive Arbeitsmarktpolitik ein bestimmtes Niveau

an aktiver Arbeitsmarktpolitik möglich ist. Da es annahmegemäß keine nationalen

Konjunkturschwankungen gibt, sind die arbeitsmarktpolitischen Einnahmen und Aus-

gaben auf föderaler Ebene konstant.

Gleichung [20] beschreibt die Höhe der Mittel Ar
akt , welche die Bundesagentur

in Bundesland r für aktive Arbeitsmarktpolitik ausgibt. b, pf und λ seien kurz- und mit-

telfristig konstant. Der Wert in der Klammer gibt an, wieviel Geld insgesamt auf föde-

raler Ebene für aktive Arbeitsmarktpolitik zur Verfügung steht: Von den Beitragsein-

nahmen werden die Pflichtausgaben für die passive Arbeitsmarktpolitik abgezogen.

[ ])1( ffr
akt
r pbpaA −−= λ [22]

In diesem Abschnitt steht nun die Variable ar im Mittelpunkt des Interesses. Sie

gibt den Anteil an den Gesamtausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik an, der im

Bundesland r ausgegeben wird. Gemäß den Ausführungen über die Struktur der

Ausgaben für Arbeitsmarktpolitik in Abschnitt 4.1.1 (Gleichung [20]) ergibt sich ar als:

ff

rr
r u

u
a

κ
κ= [23]
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Somit kann die Bundesagentur den Anteil eines Landes an den Gesamtausga-

ben für aktive Arbeitsmarktpolitik (ar) grundsätzlich durch Variation der Variablen ur

und κr in Relation zu uf und κf beeinflussen. Dabei stehen der Bundesagentur drei

Optionen offen: Sie kann entweder ur oder κr oder beide Variablen verändern. Unab-

hängig davon, welche der drei Varianten konkret gewählt wird, folgt die sich als Re-

sultat einstellende regionale Mittelverteilung einem der grundsätzlich denkbaren

Prinzipien. Nach dem „Proportionalitätsprinzip“ muss der Anteil einer Region an den

Gesamtausgaben ihrem Anteil an der Gesamtzahl der Arbeitslosen entsprechen. Bei

Beachtung des „Konzentrationsprinzips“ erhalten arbeitsmarktpolitische Problemre-

gionen einen überproportionalen Anteil an den Gesamtausgaben. Im Gegensatz da-

zu verlangt das „Begünstigungsprinzip“, dass Regionen mit guter Arbeitsmarktlage

bei der Mittelverteilung bevorzugt werden.22

4.3.2Der aktuelle Verteilungsmechanismus der Bundesagentur für Arbeit

Einen ersten Hinweis auf denkbare Determinanten der regionalen Mittelvertei-

lung liefert die offizielle Verfahrensweise der Bundesagentur 1998 bis 2004.23 In den

Haushaltsjahren 1998 bis 200424 verteilte die Bundesagentur die ihr zur Verfügung

stehenden Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik in einem dreistufigen Verfahren auf die

Landes- bzw. die lokalen Arbeitsagenturen:25 Da zwischen dem Arbeitsmarkt in den

alten und demjenigen in den neuen Bundesländern erhebliche Disparitäten festzu-

stellen sind, ist auf der ersten Stufe des Verfahrens die geschäftspolitische Entschei-

dung über die grundsätzliche Aufteilung der Mittel auf einen Topf für Ost- und einen

für Westdeutschland zu treffen. Die zweite Stufe des Verteilungsverfahrens – näm-

lich die Bemessung der Mittel für die einzelnen Landesarbeitsagenturen – erfolgt

zwar für Ost- und Westdeutschland getrennt, aber nach einem einheitlichen Verfah-

ren, welches wiederum drei Elemente umfasst:26 (a) Die Berücksichtigung der in der

Vorperiode verausgabten Mittel, (b) die Berücksichtigung der Bevölkerungsgröße in

den Landesarbeitsagenturbezirken und (c) die Berücksichtigung der regionalen ar-

22 Vgl. Hardes, H.-D. (1983), S. 58f. und Reissert, B. (1988), S. 10ff.
23 Die nachfolgenden Ausführungen basieren auf Blien, U. (1998) und Blien, U. (2002).
24 Bis einschließlich 1997 erfolgte die Verteilung getrennt nach Instrumenten der aktiven AMP. Zur Festlegung
des konkreten Mittelbedarfs wurden mehrere Arbeitsmarktindikatoren verwendet, deren Konstruktion sich jeweils
an dem betreffenden Instrument orientierte. Für eine detaillierte Darstellung des vor 1998 geltenden Systems vgl.
Blien, U. (1998), S. 675f.
25 Vgl. Blien (1998), S. 676.
26 Vgl. Blien, U. (1998), S. 677f.
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beitsmarktpolitischen Problemlagen.27 Auf der dritten Stufe werden die Mittel von den

Landesarbeitsagenturen an die lokalen Agenturen weitergegeben. Fragen der damit

verbundenen intraregionalen Mittelverteilung werden im Folgenden nicht weiter un-

tersucht.

Die Bundesagentur hat ihr Verteilungsverfahren nach Angaben des Instituts für

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung im Zuge der Hartz-Reformen geändert. Seit 2005

verteilt sie ihre Mittel erfolgsorientiert. Grundlage dafür sind individuelle Zielvereinba-

rungen zwischen der Bundesagentur und den lokalen Arbeitsagenturen.28 Wissen-

schaftliche Veröffentlichungen, die das neue Verfahren im Detail vorstellen und ana-

lysieren, liegen noch nicht vor.

4.4 Regionale Budgetinzidenz der aktiven und passiven Arbeitsmarktpolitik

Gleichung [22] gibt an, wie die Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik in Bun-

desland r von der Höhe der auf Bundesebene insgesamt für aktive Arbeitsmarktpoli-

tik verfügbaren Mittel und von ar abhängt. Sie beschreibt damit die formale regionale

Ausgabeninzidenz im Bereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Zur Ermittlung der for-

malen regionalen Budgetinzidenz ist zusätzlich die Betrachtung der Einnahmenseite

erforderlich. Da die aktive und die passive Arbeitsmarktpolitik der Bundesagentur

gleichermaßen beitragsfinanziert sind, müssen die Beitragseinnahmen der Bundes-

agentur in Bundesland r in solche für passive und solche für aktive Arbeitsmarktpoli-

tik aufgeteilt werden. Dazu wird auf Gleichung [9] zurückgegriffen. Gleichung [9] gibt

dort die formale regionale Budgetinzidenz der passiven Arbeitsmarktpolitik wieder.

BAr = pr b – (1 – pr) λ [9]

Anders als in Abschnitt 3 wird nun angenommen, dass die Bundesagentur nicht

nur passive, sondern auch aktive Arbeitsmarktpolitik finanzieren muss Gleichung [9]

gibt in diesem Sinne an, wieviel der in Bundesland r erzielten Beitragseinnahmen

theoretisch zur Verfügung stehen, um über die in Bundesland r anfallenden Pflicht-

27 Für eine ausführliche Darstellung der Teilindikatoren vgl. Blien, U. (1998), S. 678ff. Für formale Aspekte der In-
dikatorbildung vgl. Blien, U. (1998), S. 682ff., Blien, U. (2002), S. 340ff. sowie Blien, U./Hirschenauer, F. (2005).
28 Vgl. Blien, U./Hirschenauer, F. (2005).
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leistungen hinaus auch Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik finanzieren zu

können. Folglich ergibt sich die formale regionale Budgetinzidenz für aktive Arbeits-

marktpolitik, wenn von der rechten Seite der Gleichung [9] die in Bundesland r getä-

tigten Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik gemäß Gleichung [22] subtrahiert wer-

den:

[ ])1()1( ffrrr
akt
r pbpapbpBA −−−−−= λλ [24]

Nach einigem Umformen ergibt sich:

[ ])1()1()( ffrfrr
akt
r ppapapbBA −−−+−= λ [25]

Gleichung [25] zeigt den wesentlichen Unterschied zwischen der regionalen

Budgetinzidenz im Fall passiver Arbeitsmarktpolitik und der regionalen Budgetinzi-

denz im Fall aktiver Arbeitsmarktpolitik. Im Fall des Arbeitslosengeldes ergibt sich

das regionale Budget der Bundesagentur gemäß Gleichung [13] als Folge des Ver-

hältnisses zwischen Beschäftigungsquote in Bundesland r und föderaler Beschäfti-

gungsquote. Im Fall der aktiven Arbeitsmarktpolitik ist das Verhältnis zwischen pr und

pf zwar wiederum von zentraler, aber nicht alleiniger Bedeutung. Als weiterer ent-

scheidender Faktor kommt ar hinzu, der Anteil des Bundeslandes r an den Gesamt-

ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik. Die Stabilisierungswirkung der regionalen

Einnahmen und Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik ist somit – anders als im Fal-

les des Arbeitslosengeldes – nicht allein von exogenen Konjunkturgrößen, sondern

auch von einer durch die Bundesagentur beeinflussbaren Variable abhängig.
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5 Empirische Betrachtung der regionalen Stabilisierungswirkungen von ak-

tiver und passiver Arbeitsmarktpolitik

Sieht man von einigen allgemeinen Beiträgen zur Budgetpolitik der Bundesan-

stalt für Arbeit ab29, beginnt die empirische Analyse von Einnahmen und Ausgaben

im Bereich der deutschen Arbeitsmarktpolitik aus regionaler Perspektive mit Reissert

(1988)30. Dessen Ziel ist es herauszufinden, „inwieweit der regionale Mitteleinsatz

der Arbeitsmarktpolitik in der Bundesrepublik die unterschiedlichen regionalen Prob-

leme berücksichtigt und inwieweit die Arbeitsmarktpolitik durch das Zusammenwirken

von Einnahmen und Ausgaben als regionaler Kaufkraftstabilisator wirkt.“31 Reissert

kommt zu dem Ergebnis, dass der regionale Stabilisierungseffekt der Arbeitsmarkt-

politik zwar beträchtlich ist, aber durchaus noch gesteigert werden kann. Hierzu emp-

fiehlt er insbesondere eine „problemgerechtere“ Verteilung der Mittel für die aktive

Arbeitsmarktpolitik. Deren Status als Kannleistungen, die oftmals prozyklisch einge-

setzt werden, hält Reissert für besonders problematisch.32

Die von Reisserts grundlegendem Beitrag ausgehenden Impulse schlugen sich

zunächst nicht in weiteren einschlägigen Arbeiten nieder. Statt dessen lenkte erst der

deutsche Einigungsprozess 1989/1990 mit seinen finanz- und wirtschaftspolitischen

Folgewirkungen das wissenschaftliche Interesse wieder auf interregionale Wirkungen

der Arbeitsmarktpolitik und ihrer Finanzierung. Neben kürzeren Beiträgen in Zeitun-

gen33, Jahresgutachten des Sachverständigenrates34 und Bundesbank-

Monatsberichten35 beschäftigte sich vor allem Mackscheidt (1993)36 vor dem Hinter-

grund des ökonomischen Ost-West-Gegensatzes mit der interregionalen Umvertei-

lung von finanziellen Ressourcen über den Haushalt der damaligen Bundesanstalt

für Arbeit. In der zweiten Hälfte der neunziger Jahre folgten einige weitere Aufsätze

dieser Art.37 Diesen Arbeiten ist gemeinsam, dass sie sich auf eine deskriptiv-

29 Vgl. zum Beispiel Hardes, H.-D. (1983), S. 48 und S. 55ff.
30 Im Zuge der Diskussion über die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe hat sich Reissert noch
einmal mit ähnlichen Argumenten, aber neuerem Zahlenmaterial zu Wort gemeldet. Aus Gründen der Übersicht-
lichkeit wird hier jedoch nur die grundlegende Studie von 1988 dargestellt. Vgl. Reissert, B. (2003a) und Reissert,
B. (2003b).
31 Vgl. Reissert, B. (1988), S. 3.
32 Vgl. Reissert, B. (1988), S. 10ff.
33 Vgl. Lehari, E. (1993).
34 Vgl. Sachverständigenrat (1991), S. 141ff.
35 Vgl. Deutsche Bundesbank (1992), Deutsche Bundesbank (1994) und Deutsche Bundesbank (1996).
36 Vgl. Mackscheidt, K. (1993).
37 Vgl. zum Beispiel DIW (1997) und DIW (1999).
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empirische Betrachtung des Mittelflusses von den alten in die neuen Länder be-

schränken.38

In den vergangenen Jahren sind die interregionalen Umverteilungs- und Stabili-

sierungswirkungen der Ausgaben für Arbeitsmarktpolitik und ihrer Finanzierung auch

in den Fokus der Forschungstätigkeit des Institutes für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-

schung (IAB) gelangt.39 Die IAB-Studien zeichnen sich unter anderem durch eine tie-

fe regionale Gliederung der empirischen Betrachtung aus: Regionale Einnahmen-

Ausgaben-Salden der Bundesagentur werden bis auf die Ebene der Landkreise bzw.

kreisfreien Städte ermittelt. Darüber hinaus fließen auch die Arbeitslosenhilfe und –

im Gegensatz zu allen anderen Studien – teilweise die Sozialhilfe in die Betrachtung

ein.

Ebenfalls aus dem IAB stammt der Beitrag von Blos und Schwengler40. Sie ana-

lysieren, welche Effekte die Hartz-Reformen und die zum 1.1.2007 vollzogene Bei-

tragssatzsenkung von 6,5% auf 4,2% auf Kreise bzw. Länder haben. Der Beitrag ist

neben demjenigen von Reissert der Einzige, der – wenn auch kursorisch – explizit

auf die regionalen Wirkungen der Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik und ihrer

Finanzierung eingeht. Blos und Schwengler kommen zu dem Ergebnis, dass sich die

Reduzierung und stärker effizienzorientierte Verteilung der Mittel für aktive Arbeits-

marktpolitik insbesondere für die ostdeutschen Regionen negativ auswirkt, weil dort –

wie in anderen strukturschwachen Gegenden auch – die aktive Arbeitsmarktpolitik

eine überproportional wichtige Rolle spielt, gleichzeitig wegen der schlechten Rah-

menbedingungen aber nur unterdurchschnittlich effektiv sein kann. Gleichzeitig ent-

lastet die Beitragssatzsenkung Regionen mit hoher Beschäftigung und hohem Lohn-

niveau überdurchschnittlich. Insgesamt hat die Kombination aus Hartz-Reformen und

Beitragssatzsenkung laut Blos und Schengler die Umverteilung von strukturstarken in

strukturschwache Teile Deutschlands somit verringert.

Die jüngste umfangreichere Untersuchung der durch die Arbeitsmarktpolitik

verursachten interregionalen Mittelströme schließlich stammt von Deinzer, der sich

mit den Konvergenz- und Stabilisierungseffekten einer hypothetischen europäischen

38 Auf den Beitrag von Brenke wird hier nicht eingegangen, weil er zwar die Bedeutung der Sozialversicherungen
für den interregionalen Einkommensausgleich betont, die Rolle der Arbeitslosenversicherung aber nicht im Detail
untersucht. Vgl. Brenke, K. (2006).
39 Vgl. Koller, M. (2003) und Koller, M. et al. (2003) sowie Blos, K. (2006a, 2006b).
40 Vgl. Blos, K./Schwengler, B. (2007).
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Arbeitslosenversicherung beschäftigt und dazu die entsprechenden Wirkungen der

deutschen Arbeitslosenversicherung empirisch analysiert.41 Deinzers Arbeit ist ins-

besondere wegen der Gegenüberstellung unterschiedlicher Methodiken bei der Be-

stimmung der interregionalen Wirkungen der deutschen Arbeitslosenversicherung in-

teressant.42

Die Analyse aller dieser Studien beschränkt sich weitgehend auf die Berech-

nung der formalen regionalen Budgetinzidenz und der entsprechenden Mittelflüsse,

ohne dass ökonomische Wechselwirkungen beachtet und der theoretische oder em-

pirische Bezug zu einer regionalen Einkommensgröße, um deren Stabilisierung es ja

geht, hergestellt wird. Zudem werden die Begriffe Stabilisierung und Umverteilung in

der Regel synonym verwendet. Die Untersuchungen unterscheiden nicht zwischen

Mittelflüssen, die durch kurzfristige interregionale Einkommensunterschiede, und Mit-

telflüssen, die durch langfristige interregionale Unterschiede im Niveau der ökonomi-

schen Aktivität ausgelöst werden (siehe Abschnitt 2).

Das gilt jedoch nicht für die Arbeiten von Kurz (2000, 2002)43 und Büttner

(1999, 2002a, 2002b)44. Kurz untersucht explizit die Stabilisierung regionaler

Schocks (in Westdeutschland) durch die arbeitsmarktpolitischen Ausgaben der Bun-

desagentur für Arbeit und deren Finanzierung in den Jahren 1975-1997. Dabei steht

die Autorin in der Tradition einer im Zuge des Maastricht-Prozesses begonnen Dis-

kussion über die Stabilisierung asymmetrischer Schocks in der Euro-Zone nach

Wegfall der nationalen Geld- und Währungspolitiken.45 Kurz schätzt die regionalen

Stabilisierungseffekte des gesamten BA-Haushaltes sowie der Ausgaben für Arbeits-

losengeld und stellt in beiden Fällen signifikante Stabilisierungswirkungen fest. Bei

diesen Ergebnissen ist jedoch zu beachten, dass Kurz nur die Stabilisierungseffekte

der Arbeitslosengeldzahlungen ohne Berücksichtigung von deren Finanzierung

schätzt. Eine Nettobetrachtung hätte hier differenziertere, möglicherweise auch an-

dere Ergebnisse mit sich gebracht. Ähnliches gilt für die Vernachlässigung der neuen

Bundesländer. Bezieht man sie in die Betrachtung mit ein, ist aufgrund der erhebli-

41 Vgl. Deinzer, R. (2004).
42 Vgl. Deinzer, R. (2004), S. 264ff.
43 Vgl. Kurz, C. (2000) und Kurz, C. (2002). Da es sich bei Kurz (2002) um die aktuellere und wesentlich ausführ-
lichere Arbeit handelt, wird hier nur auf Kurz (2002) Bezug genommen.
44 Vgl. Büttner, T. (1999b), Büttner, T. (2002a) und Büttner, T. (2002b).
45 Als Beispiele für Autoren, die diese Diskussion nicht speziell auf die Arbeitsmarktpolitik, sondern auf die ge-
samten staatlichen Einnahmen und Ausgaben im deutschen Föderalismus übertragen, vgl. von Hagen, J./Hepp,
R. (2000).
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chen Unterschiede zwischen ost- und westdeutschem Arbeitsmarkt mit weniger ein-

deutigen Ergebnissen zu rechnen.

Auch Büttner untersucht explizit die Stabilisierungs-, und nicht die Umvertei-

lungswirkungen, der Arbeitslosenversicherung. Er betrachtet, „wie stark die Differenz

des Einkommens eines Landes vor und nach Transfers auf Änderungen im lokalen

Einkommen reagiert.“46 Untersuchungsgegenstand sind die westdeutschen Bundes-

länder; der Untersuchungszeitraum umfasst die Jahre 1970 bis 1997. Büttner analy-

siert nicht nur die regionale Stabilisierungswirkung der Arbeitslosenversicherung,

sondern auch diejenige des Länderfinanzausgleichs, der Bundessteuern und der

Rentenversicherung. Als eines der wichtigsten Ergebnisse hebt er den wesentlichen

Stabilisierungsbeitrag der Arbeitslosenversicherung hervor.47 Unter dem Terminus

„Arbeitslosenversicherung“ fasst er die Ausgaben der Bundesagentur und die Ar-

beitslosenhilfezahlungen des Bundes sowie die Beiträge zur Arbeitslosenversiche-

rung zusammen.48 Eine differenzierte Betrachtung der einzelnen Ausgabenkatego-

rien unterbleibt jedoch ebenso wie eine detaillierte regionale Inzidenzanalyse der Fi-

nanzierung der Arbeitslosenhilfe.

Tabelle 2: Empirische Studien zu den regionalen Stabilisierungs- und Umvertei-

lungswirkungen der Arbeitsmarktpolitik und ihrer Finanzierung in

Deutschland

Studie Zeit-
raum/Sample

Betrachtungsgegenstand zentrales Ergebnis

Blos
(2006)

2003

Bundesländer,
Landkrei-

se/kreisfreie
Städte

Mittelflüsse in Sozialversiche-
rungssystemen

erhebliche Umverteilung

Blos/
Schwengl
er (2007)

2005-2007

Bundesländer,
Kreise

Effizienzorientierte Verteilung
der Mittel für aktive AMP,
Beitragssatzsenkung zum

1.1.2007

Reduzierung der Umverteilung
durch Hartz-Reformen und

Beitragssatzsenkung

46 Büttner, T. (2002a), S. 1
47 Vgl. Büttner, T. (2002a), S. 2 und Büttner, T. (2002b), S. 200.
48 Vgl. Büttner, T. (1999b), S. 12 und S. 17 sowie Büttner, T. (2002b), S. 198f. und S. 201.
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Büttner
(1999,
2002)

1970-1997

westdeutsche
Bundesländer

Ausgaben der Bundesagentur
und Arbeitslosenhilfeausga-
ben, Beiträge zur Arbeitslo-

senversicherung

signifikante Stabilisierung a-
symmetrischer Schocks

Deinzer
(2004)

1991-1999

alle Bundes-
länder

gesamte BA-Einnahmen und -
ausgaben

erhebliche Umverteilung

Koller/
Stichter-
Werner
(2003)

2000-2001

Arbeitsamts-
bezirke

Ausgaben für Arbeitslosenhil-
fe und Sozialhilfe, gesamte

BA-Einnahmen und -
ausgaben

Umverteilung West-Ost, insge-
samt von reicheren in ärmere

Regionen

gesamte BA-Einnahmen und -
ausgaben

signifikante Stabilisierung a-
symmetrischer Schocks

Kurz
(2000,
2002)

1975-1997

westdeutsche
Bundesländer ALG-Zahlungen signifikante Stabilisierung a-

symmetrischer Schocks

Mack-
scheidt
(1993)

1991-1992

West-/ Ost-
deutschland

Mittelflüsse von West nach
Ost, ausgelöst durch gesamte

BA-Einnahmen und -
ausgaben

Umverteilung von West- nach
Ostdeutschland

Pisani-
Ferry et al.

(1993)

1987

Bundesrepu-
blik

Arbeitslosenversicherung (ge-
naue Abgrenzung unklar)

signifikante Stabilisierung a-
symmetrischer Schocks

Reissert
(1988)

1983-1987

westdeutsche
Landesar-

beitsamtsbe-
zirke

gesamte BA-Einnahmen und
–ausgaben, Arbeitslosenhilfe
und aus dem Bundeshaushalt

finanzierte aktive Arbeits-
marktpolitik sowie deren Fi-

nanzierung

Begünstigungsprinzip bei akti-
ver AMP, Umverteilung durch
passive, insb. durch Arbeitslo-
senhilfe von reicheren in ärme-

re Bundesländer

Reissert
(2003)

1991-2001

alle Bundes-
länder

Arbeitslosenhilfezahlungen
und ihre Finanzierung, ge-

samte BA-Einnahmen und -
ausgaben

Umverteilung von reicheren in
ärmere Bundesländer

Eine Sonderstellung nimmt der Ansatz von Pisani-Ferry et al. (1993) ein. Auf

der Basis neokeynesianischer Prämissen modellieren sie eine regionale Volkswirt-

schaft innerhalb einer Föderation und simulieren die stabilisierenden Wirkungen un-

terschiedlicher föderaler Steuer- und Sozialversicherungssysteme, darunter auch

dasjenige Deutschlands.49 Die beiden anderen Länder sind Frankreich und die USA.

Auch Pisani-Ferry et al. bescheinigen der deutschen Arbeitslosenversicherung eine

absolut und relativ (im Vergleich zu den Arbeitslosenversicherungen der beiden an-

49 Vgl. Pisani-Ferry, J. at al (1993), S. 514 und S. 518ff.
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deren betrachteten Länder) erhebliche Stabilisierung regionaler Schocks.50 Bei ihrer

Abgrenzung der deutschen Arbeitslosenversicherung wird allerdings nicht klar, ob die

Arbeitslosenhilfezahlungen in die Betrachtung einfließen.51 Eine gesonderte Betrach-

tung der aktiven Arbeitsmarktpolitik erfolgt nicht.

Letzteres ist symptomatisch für (fast) die gesamte empirische Literatur: Die in

Abschnitt 4 theoretisch abgeleitete Bedeutung der aktiven Arbeitsmarktpolitik für die

regionalen Wirkungen der Arbeitsmarktpolitik insgesamt findet nur in Ausnahmefällen

Beachtung. Zwar dämpfen die arbeitsmarktpolitischen Einnahmen und Ausgaben

insgesamt den Studien zufolge regionale Schocks. Möglicherweise ist es aber so,

dass die Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik prozyklisch verteilt werden, diese

prozyklische Wirkung aber durch die stark antizyklische Wirkung der Ausgaben für

passive Arbeitsmarktpolitik überkompensiert wird. In diesem Fall ließe sich die regio-

nal stabilisierende Wirkung der Arbeitsmarktpolitik insgesamt durch eine antizykli-

sche regionale Verteilung der Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik noch steigern.

6 Zusammenfassung

Wirkt der Haushalt der Bundesagentur für Arbeit (BA) als automatischer Stabili-

sator regionaler Konjunkturschwankungen? Zur Beantwortung dieser Frage liefert

das vorliegende Kapitel einige Ansatzpunkte.

Ausgangspunkt der Überlegungen war die formale regionale Inzidenz des BA-

Budgets. Rechnerische Überschüsse der Bundesagentur in einzelnen Bundes-

ländern stehen für Mittelflüsse in andere Bundesländer, in denen die BA rechneri-

sche Defizite zu verzeichnen hat. Um von einer stabilisierenden Wirkung auf die re-

gionale Konjunkturentwicklung sprechen zu können, müssen die regionalen Budget-

salden der Bundesagentur eine negative Funktion der Zuwachsraten der regionalen

Inlandsprodukte sein.

Bei isolierter Betrachtung der passiven Arbeitsmarktpolitik ist dies theoretisch

leicht nachzuweisen. Eine Einbeziehung der aktiven Arbeitsmarktpolitik bringt weni-

ger eindeutige Ergebnisse mit sich. Ursache dafür ist eine besondere Eigenschaft

der Maßnahmen und Programme im Bereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik: Sie sind

50 Vgl. Pisani-Ferry, J. et al. (1993), S. 523.
51 Vgl. Pisani-Ferry, J. et al. (1993), S. 528f.
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keine Pflicht-, sondern Kann- bzw. Ermessensleistungen. Ihre Gewährung resultiert

nicht aus den individuellen Rechtsansprüchen der Arbeitslosen, sondern aus einer

Summe einzelner Ermessensentscheidungen der Arbeitsverwaltung. Ein „automati-

scher“ Zusammenhang zwischen Zahl der Arbeitslosen und Ausgaben für aktive Ar-

beitsmarktpolitik in einer Region ist somit nicht gegeben. Entscheidend ist vielmehr,

wie die Bundesagentur ihre insgesamt für aktive Arbeitsmarktpolitik zur Verfügung

stehenden Mittel regional verteilt.

Vor diesem Hintergrund ist eine mögliche stabilisierende Wirkung der regiona-

len Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik eher unbeabsichtigtes Nebenprodukt an-

derer Zielsetzungen als Ergebnis gezielter Stabilisierungspolitik. Entscheidende Fra-

ge ist daher, welche Zielsetzungen die Bundesagentur bei der regionalen Mittelver-

teilung leiten – in Anlehnung an Musgrave kommen neben stabilisierungspolitischen

grundsätzlich allokationspolitische und distributionspolitische Zielsetzungen in Fra-

ge.52 Die bislang existierenden empirischen Studien können diese Frage nicht be-

antworten. Allerdings gibt das von der Bundesagentur für die Zeit seit 2005 angege-

bene Verfahren einer „Mittelverteilung auf der Basis von individuellen Zielvereinba-

rungen zwischen Bundesagentur und lokalen Agenturen für Arbeit“ einen klaren Hin-

weis. Die Bundesagentur möchte mit der Mittelverteilung die Anreize für jede einzel-

ne Arbeitsagentur so setzen, dass diese möglichst erfolgsorientiert arbeitet. Die Mit-

tel werden also offenbar effizienzorientiert verteilt, die Bundesagentur verfolgt also al-

lokationspolitische Ziele.

Das bedeutet jedoch nicht, dass es keine stabilisierungs- bzw. verteilungspoliti-

schen Wirkungen geben muss. Aus der erfolgsorientierten Mittelverteilung auf diese

Wirkungen zu schließen, ist jedoch nicht einfach. Eine Möglichkeit besteht darin, die

Mittelflüsse nach der „Matching Efficiency“, also der relativen Häufigkeit von Arbeits-

vertragsabschlüssen des jeweiligen Arbeitsmarktes in der Vorperiode zu bestimmen.

Diese ist allerdings empirisch nur schwer zu fassen. Als Alternative bieten sich die

konkreten Vermittlungsergebnisse von Beratungen und Bildungsmaßnahmen der Ar-

beitsverwaltung an. ar wäre dann eine positive Funktion dieser Größen. Beide Vari-

anten leiden jedoch unter dem Nachteil der Vergangenheitsorientierung. Zudem ist

ein negativer Zusammenhang zwischen „Matching Efficiency“ bzw. Vermittlungser-

52 Für einen Überblick über die normativen Grundlagen der Arbeitsmarktpolitik im Föderalismus vgl. Schäfer, S.
(2007), S. 52ff.
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folgen auf der einen und regionaler Arbeitslosenquote auf der anderen Seite wahr-

scheinlich. Die effizienzorientierte Mittelvergabe würde in der Konsequenz dem

Günstigkeitsprinzip folgen, also überproportional viele Mittel für aktive Arbeitsmarkt-

politik in Regionen mit überdurchschnittlicher Arbeitsmarktlage lenken. Dieses Er-

gebnis würde mit den weiter unten zu diskutierenden distributionspolitischen Zielen in

Konflikt stehen.

Geht man von einem überall gleichen und abnehmenden Grenznutzenverlauf

aus aktiver Arbeitsmarktpolitik aus, ist eine Verteilung der Mittel auf die Bundeslän-

der nach der jeweiligen Zahl der Arbeitslosen bzw. der Zahl der Angehörigen be-

stimmter Problemgruppen – etwa Langzeitarbeitslose – sinnvoll. Hier käme also das

Proportionalitätsprinzip zum Tragen. Basierend auf der Annahme, dass Veränderun-

gen der regionalen Beschäftigungsquote (bzw. spiegelbildlich der Arbeitslosenquote)

und Veränderungen des regionalen Inlandsproduktes sich entsprechen, wäre eine in

diesem Sinne allokationspolitisch motivierte Verteilung der Mittel für aktive Arbeits-

marktpolitik mit regionalen Stabilisierungswirkungen verbunden. Jede Veränderung

der Arbeitslosenzahl wäre dann nämlich mit einer Veränderung des rechnerischen

regionalen Budgetsaldos der Bundesagentur und somit mit einer Veränderung des

Mittelzu- bzw. -abflusses verbunden. Eine mikroökonomisch effizienzorientierte Mit-

telverteilung kann also, muss aber nicht stabilisierungspolitischen Erfordernissen ge-

recht werden.

Somit kann die Frage nach den regionalen Stabilisierungswirkungen der deut-

schen Arbeitslosenversicherung (noch) nicht eindeutig beantwortet werden. Erst

wenn eine ausführliche Darstellung des seit 2005 gültigen Verfahrens für die regiona-

le Verteilung der Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik zugänglich ist, kann der theoreti-

sche Zusammenhang zwischen Mittelvergabe aufgrund von individuellen Zielverein-

barungen zwischen Bundesagentur und lokalen Arbeitsagenturen sowie der Stabili-

sierung regionaler Schocks abgeleitet werden. Sobald dann auch genügend empiri-

sche Daten über die tatsächliche regionale Mittelverteilung vorliegen, lassen sich die

theoretisch abgeleiteten Hypothesen über den Zusammenhang zwischen erfolgsori-

entierter Mittelvergabe und stabilisierender Wirkung der Mittelflüsse schließlich empi-

risch überprüfen.
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